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DEFINITION: FRAUENRECHT

•„MENSCHENRECHT IN BEZUG AUF DIE BESONDERE GESELLSCHAFTLICHE 
SITUATION DER FRAUEN“





WAS IST DIE SCHARIA?

•ISLAMISCHE RECHT
•BEINHALTET INTERPRETATION AUS DEM KORAN
•EHE- UND STRAFRECHT
•DIE FÜNF SÄULEN DES ISLAMS



DIE SCHIITISCHEN- UND 
DIE SUNNITISCHEN-RECHTSSCHULEN
1. • DIE HANAFITISCHE RECHTSSCHULE
2.• DIE MALIKIDEN RECHTSSCHULE
3.• DIE SCHAFIITEN RECHTSSCHULE
4.• DIE HANBALITEN RECHTSSCHULE



FRAUENRECHTE 



DAS EHERECHT
•EHE IST HEILIG
•ZWISCHEN EHEMANN UND EHEFRAU
•ACHTUNG: VORMUND !!
•TRAUZEUGEN: 1 MANN = 2FRAUEN
•MÜNDIGKEIT



DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGUNG

•FESTE ROLLENEINTEILUNG
•MANN IST OBERHAUPT UND IST GESETZLICHER VERTRETER
•FRAU HAT NUR PERSONENSORGE
WIRD ENTZOGEN, WENN SIE HEIRATET



DAS SCHEIDUNGSRECHT

•MEIST NUR MANN
•TALAQ- SCHEIDUNG
•AUSNAHME 
•ALTERNATIVE



DAS ERBRECHT

•TRADITIONELLES RECHT
•FRAU BEKOMMT ½



DAS ISLAMISCHE STRAFRECHT
•WIRD IN DREI BEREICHE EINGETEILT:
GRENZVERGEHEN 
WIEDERVERGELTUNGSVERGEHEN
ERMESSENSVERGEHEN 



FAZIT
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